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Jahreserhebung einschl. Investitionserhebung 
bei Unternehmen des Ausbaugewerbes und 
bei Bauträgern 2024

IEA

Erläuterungen zum Fragebogen

	 A	Tätige Personen
Tätige Personen insgesamt
Summe der tätigen Inhaberinnen und Inhaber, unbezahlt mit- 

 helfenden Familienangehörigen und der abhängig Beschäf-
    tigten. Zu den tätigen Personen insgesamt zählen alle vollzeit-
    und teilzeitbeschäftigten sowie geringfügig beschäftigten
    Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der betreffenden Erhebungs-
    einheit mit Stand vom 30. September des Berichtsjahres.

Tätige Inhaberinnen/Inhaber
Hierzu zählen:
– tätige Inhaberinnen und Inhaber
– 	�tätige Gesellschafterinnen und Gesellschafter

Hierzu zählen auch:
– 	�andere leitende Personen, die kein Entgelt in Form von Lohn

oder Gehalt bezogen
– tätige Mitinhaberinnen und Mitinhaber
– Summe der unbezahlt mithelfenden Familienangehörigen,

sofern diese mit Stand vom 30. September des Berichts- 
	 jahres in der Erhebungseinheit tätig waren. Dazu gehören 

Familienangehörige, die ohne Arbeitsvertrag und feste 
Vergütung regelmäßig für die Erhebungseinheit arbeiteten.

Abhängig Beschäftigte
Alle Personen, die mit dem Stand vom 30. September des  
Berichtsjahres in einem Arbeits- bzw. vergleichbaren Dienst- 
verhältnis mit der Erhebungseinheit standen und von dieser  
ein Entgelt in Form von Lohn, Gehalt, Gratifikation, Provi- 

	 sion, Ausbildungsleistungen oder Sachbezügen/-leistungen 
erhielten.

Hierzu zählen:
– 	�Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte sowie geringfügig

Beschäftigte
– 	�Aushilfskräfte und Beschäftigte in „Mini-Jobs“
– 	�Beamtinnen und Beamte
– 	�Auszubildende
– 	�Volontärinnen und Volontäre
– 	�studentische Praktikantinnen und Praktikanten
– angestellte Außendienstmitarbeiter
– 	�Altersteilzeitbeschäftigte
– 	�Zustellerinnen und Zusteller sowie Lieferpersonal
– 	�Streikende sowie andere weniger als ein Jahr abwesende

Personen (z. B. bei Krankheit, Erholungs- oder Sonderurlaub,
Ableistung des freiwilligen Wehrdienstes, Mutterschutz und
Elternzeit)

– 	�Personen in Kurzarbeit
– 	�Vorstandsmitglieder, Direktorinnen und Direktoren, Be-

triebsleiterinnen und Betriebsleiter und andere leitende
Personen (z. B. geschäftsführende Gesellschafterinnen und
Gesellschafter von Kapitalgesellschaften), sofern sie von der
Erhebungseinheit eine Vergütung erhielten, die steuerlich als
Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit angesehen wird

Hierzu zählen auch:
– Arbeitskräfte, die nur regelmäßig zeitweise bestimmte

Arbeiten durchführen, z. B. Schriftführerinnen und Schrift- 
	 führer, Kassiererinnen und Kassierer, Pumpenwärterinnen 

und Pumpenwärter
– Saisonkräfte

– 	�Schlechtwettergeldempfängerinnen und -empfänger
– Winterausfallgeldempfängerinnen und -empfänger
– 	�Personal auf Bau- und Montagestellen, Fahrzeugen usw.
– nur vorübergehend im Ausland tätige Personen
– betriebseigene Reinigungskräfte
– Arbeitskräfte, die von einem anderen Unternehmen gem. § 1

Absatz 3 Ziffer 1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz gegen
Entgelt zur Arbeitsleistung überlassen wurden

Nicht dazu gehören:
– Aufsichtsratsmitglieder
– ehrenamtlich tätige Personen
– reine Kapitalgeber
– ein Jahr und länger abwesende Personen
– Arbeitskräfte, die von Unternehmen zur Arbeitnehmerüber- 
	 lassung (z. B. Zeitarbeitsfirmen) gegen Entgelt zur Arbeitslei- 
	 stung überlassen wurden (Leiharbeitnehmerinnen und Leih- 
	 arbeitnehmer) oder im Auftrag anderer Unternehmen tätig

waren
– Empfängerinnen und Empfänger von Vorruhestandsgeld
– ständig im Ausland tätige Personen (mind. 1 Jahr)
– Strafgefangene
– nicht-studentische Praktikantinnen und Praktikanten (z. B.

Schülerpraktikantinnen und Schülerpraktikanten)

	 B	Entgelte
Bei den Entgelten ist die Summe der lohnsteuerpflichtigen 
Bruttobezüge (Bar- und Sachbezüge) anzugeben.

Diese Beträge sind ohne
– Arbeitgeberanteile zur Kranken-, Pflege-, Renten- und

Arbeitslosenversicherung,

– Beiträge zu den Sozialkassen des Baugewerbes,

– Winterbeschäftigungs-Umlage,

– Aufwendungen für die betriebliche Alters-, Invaliditäts-  
	 und Hinterbliebenenversorgung,

– gezahltes Vorruhestandsgeld und

– geleistete Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit
(z. B. Kurzarbeitergeld, Winterausfallgeld ab der 101.
witterungsbedingten Ausfallstunde, Leistungen nach
dem Altersteilzeitgesetz)

anzugeben. 

Den Entgelten sind auch die Bezüge von Gesellschafterinnen 
und Gesellschaftern, Vorstandsmitglieder/-innen und anderen 
leitenden Kräften zuzurechnen, soweit sie steuerlich als Ein-
künfte aus nichtselbstständiger Arbeit anzusehen sind.

Einzubeziehen sind auch Zahlungen für eine Beschäftigung, 
die nur wegen Unterschreitung der Steuerpflichtgrenzen  
steuerfrei sind.

	 C	Umsatz
Als Umsatz gilt, unabhängig vom Zahlungseingang, der Ge-
samtbetrag der abgerechneten Lieferungen und Leistungen  
an Dritte (ohne Umsatzsteuer) einschließlich Erlöse aus  
Lieferungen und Leistungen an mit dem Unternehmen ver- 
bundene rechtlich selbstständige Konzern- und Verkaufs- 
gesellschaften.

Einzubeziehen sind auch etwa getrennt in Rechnung  
gestellte Kosten für Fracht, Porto, Verpackung. 
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Abzusetzen sind Preisnachlässe (Rabatte, Boni, Skonti,  
Abzüge, die auf begründeten Beanstandungen beruhen  
und dergleichen) sowie Retouren. 

Umsätze, die aus einem an Subunternehmer vergebenen 
-(Teil-) Auftrag resultieren, dürfen nicht in die eigene Meldung 
einbezogen werden.

Nicht zum Umsatz zählen Erträge, die nicht unmittelbar aus  
laufender Produktionstätigkeit resultieren, wie Erlöse aus dem 
Verkauf von Anlagegütern, aus der Verpachtung von Grund- 
stücken, Zinserträge, Dividenden und dergleichen.

		 Umsatz aus eigenen Erzeugnissen schließt ein:
– Umsatz aus ausbaugewerblichen Leistungen
– Umsätze aus dem Verkauf von allen im Rahmen einer

sonstigen Produktionstätigkeit des Unternehmens entstan- 
	 denen Erzeugnissen, soweit diese nicht in der eigenen 

Ausbauleistung abgerechnet wurden
– Umsätze aus dem Verkauf von Waren, die in Lohnarbeit bei

anderen Unternehmen hergestellt wurden
– Umsätze aus dem Verkauf von Nebenerzeugnissen
– Erlöse für verkaufsfähige Produktionsrückstände

(z. B. bei der Produktion anfallender Schrott u. Ä.)
Bei Erlösen für Reparaturen, Instandhaltungen, Installati- 

	 onen, Montagen u. Ä. sind die Erlöse für die bei diesen Leis- 
	 tungen verbrauchten Materialien (z. B. Ersatzteile, Zubehör,  

Hilfs- und Betriebsstoffe) einzubeziehen.

		 Als Umsatz aus Handelsware gilt der Umsatz von fremden  
Erzeugnissen, die im Allgemeinen unbearbeitet und ohne  
fertigungstechnische Verbindung mit eigenen Erzeugnissen  
weiterverkauft werden.

		  Zum Umsatz aus sonstigen nichtindustriellen/nicht- 
	 handwerklichen Tätigkeiten zählen im Wesentlichen:

– Umsätze aus der Vermietung und Verpachtung von Geräten,
betrieblichen Anlagen und Einrichtungen (einschließlich
Leasing)

– Erlöse aus Wohnungsvermietung (von betrieblich und nicht- 
	 betrieblich genutzten Wohngebäuden), jedoch ohne Erlöse

aus Grundstücksverpachtung
– Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen sowie

für Gutachtertätigkeiten
– Erlöse aus der Veräußerung von Patenten und der Vergabe

von Lizenzen
– Provisionseinnahmen
– Erlöse aus Transportleistungen für Dritte (Lohnfuhren)
– Erlöse aus Belegschaftseinrichtungen (z. B. Erlöse einer vom

Unternehmen auf eigene Rechnung betriebenen Kantine)

7 	 D	Investitionen
Als Investitionen gelten die im Geschäftsjahr aktivierten  
Bruttozugänge an Sachanlagen und der Wert der im  
Geschäftsjahr neu gemieteten und gepachteten neuen 
Sachanlagen (vgl. 9 ).

Für nach dem HGB bilanzierende Unternehmen sind die im 
Geschäftsjahr aktivierten Bruttozugänge an Sachanlagen (ohne 
als Vorsteuer abzugsfähige Umsatzsteuer) anzugeben. Dazu 
zählen beim Leasingnehmer auch solche sogenannte Leasing-
güter, die vom Leasingnehmer zu aktivieren sind.

Für nach IFRS bilanzierende Unternehmen sind nur über 
Finanzierungsleasing beschaffte Anlagegüter einzubeziehen. 
Nicht einzubeziehen sind die Werte der Nutzungsrechte für 
über Operating-Leasing beschaffte Anlagegüter, auch wenn 
diese in der Bilanz aktiviert wurden.

Ob es sich jeweils um eine Form von Operating-Leasing oder 
Finanzierungsleasing handelt, kann in der Regel den Vertrags-
unterlagen zwischen Leasinggeber und Leasingnehmer ent-
nommen werden. Im Zweifelsfall liegen die Informationen beim 
Leasinggeber vor, der auch nach IFRS 16 seine Verträge nach 
Operating-Leasing und Finanzierungsleasing klassifizieren 
muss.

Einzubeziehen ist der auf dem Anlagenkonto aktivierte Wert 
(Herstellungskosten) der selbst erstellten Anlagen. Ferner 
sind die noch im Bau befindlichen Anlagen (angefangene 
Arbeiten für betriebliche Zwecke, soweit aktiviert) mitzumelden.

Falls ein besonderes Sammelkonto „Anlagen im Bau“ geführt 
wird, sind nur die Bruttozugänge ohne die schon zu Beginn  
des Geschäftsjahres auf diesem Sammelkonto ausgewiesenen  
Bestände zu melden. Anzahlungen sind nur einzubeziehen,  
soweit sie abgerechneten Teilen von im Bau befindlichen  
Anlagen entsprechen und aktiviert sind.

Nicht einzubeziehen sind der Erwerb von Beteiligungen, 
Wertpapieren usw. (Finanzanlagen), der Erwerb von Konzes-
sionen, Patenten, Lizenzen und anderen immateriellen Vermö-
gensgegenständen sowie der Erwerb von ganzen Unternehmen 
oder Betrieben, Zugänge an Sachanlagen in Zweigniederlas-
sungen im Ausland, die bei Investitionen entstandenen Finan-
zierungskosten sowie der Erwerb ehemals im Unternehmen 
eingesetzter Mietanlagen.

		 Es sollen die im Geschäftsjahr mit eigenen Arbeitskräften  
selbst erstellten Anlagen (einschließlich in Bau befindlicher 
Anlagen) mit dem auf dem Anlagenkonto aktivierten Wert  
(Herstellungskosten) als Leistungen des eigenen Unterneh- 

	 mens angegeben werden. Zu den selbst erstellten Anlagen 
gehören auch selbst erstellte Maschinen, Werkzeuge, Modelle  
für das eigene Unternehmen, Versuche usw., soweit diese  
aktiviert wurden.

Abschreibungen auf die selbst erstellten Anlagen sind 
nicht abzusetzen.

9 		 Hier ist der Wert (ohne als Vorsteuer abzugsfähige Umsatz- 
	 steuer) der im Geschäftsjahr z. B. von Leasingfirmen, vom  
	 Hersteller direkt oder von Unternehmen der gleichen Unter- 
	 nehmensgruppe (z. B. Besitzgesellschaften) über mittel- oder  

langfristige Miet- bzw. Pachtverträge neu gemieteten und 
	 gepachteten neuen Sachanlagen (einschließlich Ersatz- 
	 beschaffungen im Rahmen laufender Leasingverträge)  

anzugeben, soweit sie nicht beim Leasingnehmer 
aktiviert sind (vgl. 7 ).

Zu den geleasten oder über andere Formen der Anlagenmiete 
	 bezogenen Sachanlagen zählen insbesondere Gebäude, EDV-  
	 und Telefonanlagen, Büromaschinen, Kraftfahrzeuge, Bauge- 
	 räte sowie Maschinen und maschinelle Anlagen. Nach IFRS  

bilanzierende Unternehmen geben hier die Werte der Nut- 
	 zungsrechte für neu über Operating-Leasing beschaffte Anla- 
	 gegüter an. Zur Abgrenzung von Operating-Leasing und Finan- 
	 zierungsleasing siehe 7  dieser Erläuterungen.

Nicht einzubeziehen sind die Anmietung von Sachanlagen  
für die Mietdauer bis zu einem Jahr, von gebrauchten Investi-
tionsgütern sowie von unbebauten Grundstücken.

Liegt der Wert nicht vor, genügen sorgfältige Schätzungen.

		  Die Investitionen in beschaffte Software umfassen ihren Kauf- 
	 preis, einschließlich Einfuhrzölle und einbehaltene Verbrauch- 
	 steuern, sowie direkt zurechenbare Kosten für die Vorbereitung  
	 der Software auf ihre beabsichtigte Nutzung. Direkt zurechen- 
	 bare Kosten beinhalten beispielsweise Honorare für die  

Software-Installation. Bei der Ermittlung der Kosten werden  
Skonti und Rabatte abgezogen.

	 E	Verkaufserlöse aus dem Abgang von Sachanlagen
Hier ist die Gesamtsumme der Erlöse (also nicht Restbuch-
werte oder Buchgewinne), auch Erlöse aus dem Verkauf von 
Anlagen als Schrott, anzugeben, nicht aber die Erlöse aus  
der Veräußerung ganzer Betriebe, aus Betriebsaufspaltungen 
und Geschäfte gemäß sale and lease back.
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